
 

 

 

Freie und Hansestadt Hamburg | Europäischer 

Fonds für regionale Entwicklung 

Förderprogramm Hamburg 2021-2027 

 

  
 

 

Lizenz für die Rechte am geistigen Eigentum für das Kommunikations- und 

Sichtbarkeitsmaterial 

Mit der in Artikel 49 Absatz 6 genannten Lizenz für die Rechte am geistigen Eigentum 

werden der Union mindestens die folgenden Rechte gewährt: 

• interne Verwendung, d. h. das Recht, das Kommunikations- und 

Sichtbarkeitsmaterial zu reproduzieren, zu kopieren und den Organen und 

Agenturen der Union und den Behörden der Mitgliedstaaten sowie deren 

Beschäftigten zur Verfügung zu stellen; 

• Reproduktion des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials auf jede Weise und 

in jeder Form, ganz oder teilweise; 

• Übermittlung des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials an die Öffentlichkeit 

unter Verwendung jedweder Kommunikationsmittel; 

• Verbreitung des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials (oder Kopien davon) 

in jeder Form; 

• Speicherung und Archivierung des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials; 

• Vergabe von Unterlizenzen der Rechte am Kommunikations- und 

Sichtbarkeitsmaterial an Dritte. 

 


